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RS OGH 1987/11/10 2Ob725/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1987

Norm

ABGB §1202

ABGB §1203

ABGB §1438 Ac

ABGB §1441

Rechtssatz

Gegenseitigkeit liegt vor, wenn die Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts beschließen, gegen eine aus

dem Gesellschaftsverhältnis er6ießende Forderung eines Gesellschafters (hier: anteilige Auszahlung eines

Steuerguthabens) mit einer gleichfalls das Gesellschaftsverhältnis berührenden Forderung (hier: Rückersatz

überhöhter Akontozahlung durch einen Gesellschafter) aufzurechnen.
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